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  Amtliche Bekanntmachungen 

der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg 

31/2018 (18.Mai 2018) 
 

Vierte Änderungssatzung der Satzung für 
das hochschuleigene Auswahlverfahren 
im Bachelorstudiengang Frühkindliche 
Bildung und Erziehung 
(Bachelor of Arts - B.A.) 
vom 18. Mai 2018 

 

Auf Grund von § 6 Abs. 1 und 2 des Hochschulzulassungs-
gesetzes (HZG) vom 15. September 2005 (GBl. S. 629), in 
Verbindung mit § 63 Abs. 2 des Landeshochschulgesetzes 
vom 1. Januar 2005 (GBl. S.1), § 10 Abs. 5 und § 16 der 
Hochschulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 
(GB. S. 63) in den jeweils aktuellen Fassungen hat der Senat 
der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg am 03.05.2018 
die nachfolgende Änderungssatzung beschlossen. 

Artikel 1 

Die Satzung der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg 
für das hochschuleigene Auswahlverfahren im Bachelorstu-
diengang Frühkindliche Bildung und Erziehung (Bachelor of 
Arts) vom 24. Juli 2007 wird wie folgt geändert: 

 

1. § 3 „Form des Antrags“ wird wie folgt geändert: 

 
Form des Antrags 

(1) Der Antrag auf Zulassung ist auf dem von der Pädagogi-
schen Hochschule vorgesehenen Formular zu stellen. 
Der Antrag kann als Hauptantrag oder als erster Hilfsan-
trag gestellt werden. 

(2) Dem Antrag auf Zulassung sind folgende Unterlagen in 
amtlich beglaubigter Kopie beizufügen:  

1. Das Zeugnis der allgemeinen Hochschulzugangsbe-
rechtigung, einer einschlägigen fachgebundenen 
Hochschulzugangsberechtigung oder einer als 
gleichwertig anerkannten deutschen Hochschulzu-
gangsberechtigung bzw. einer ausländischen Hoch-
schulzugangsberechtigung, die von der zuständigen 
staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannt worden 
ist. 

2. Zeugnisse über eine abgeschlossene, für den Be-
reich Frühkindliche Bildung und Erziehung relevante 
Berufsausbildung, Nachweise über berufspraktische 
Tätigkeiten in für den Studiengang relevanten Ar-
beitsfeldern von insgesamt mindestens sechsmona-
tiger Dauer, über ehrenamtliche Tätigkeiten in rele-
vanten Arbeitsfeldern von mindestens einjähriger 
Dauer oder über besondere außerschulische Leis-
tungen.  

3. Ein Motivationsschreiben, das den bisherigen Wer-
degang darstellt und die Wahl des angestrebten Stu-
diums und des angestrebten Berufs begründet, im 
Umfang von maximal zwei Seiten. 

4. Der qualifizierte Nachweis eines zusammenhängen-
den vierwöchigen Vollzeit- bzw. achtwöchigen Halb-
tagespraktikums in einer pädagogischen Einrichtung 

mit Kindern zwischen 0 und 10 Jahren. Das Prakti-
kum muss spätestens bis 30.09. des Bewerbungs-
jahres abgeleistet sein. 

(3) Bewerberinnen und Bewerber, die sich für das "In-te-
grierte Studienmodell" gemäß § 13 der Studien- und Prü-
fungsordnung der Pädagogischen Hochschule Ludwigs-
burg und der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg 
für den Bachelorstudiengang Frühkindliche Bildung und 
Erziehung müssen ihrem fristgerechten Bewerbungsan-
trag folgende Unterlagen beifügen: 

– Antrag auf Zulassung zum "Integrierten Stu-dienmo-
dell"; 

– Nachweis der Durchschnittsnote der Hochschul-zu-
gangsberechtigung von 2,5 oder besser ; 

– Antrag auf Anrechnung von beruflichen Qualifi-katio-
nen durch das Verfahren zur Äquivalenz-feststellung 
mit den entsprechenden Nachweisen; (dies gilt nur für 
Bewerberinnen und Bewerber von Fachschulen, die 
der Kooperation neu hinzutreten für die Dauer von 
zwei Jahren. Danach erfolgt eine Pauschalanrech-
nung der gesamten anrechenbaren Leistungen aus 
Anlage 2 A und B). 

– schriftliche Zusage der pädagogischen Einrichtung, 
an der das berufspraktische Jahr absolviert wird, aus 
der hervorgeht, dass der Bewerber montags ganztä-
gig freigestellt wird, um Lehrveranstaltungen besu-
chen zu können. 

Artikel 2 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Veröffentli-
chung in den amtlichen Bekanntmachungen der Pädagogi-
schen Hochschule Ludwigsburg in Kraft.   

 

Ludwigsburg, den 18. Mai 2018 

 

 

 

Prof. Dr. Martin Fix 

Rektor 

 


